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KUNDMACHUNG 
 

Aufgrund des bevorstehenden Kurbanfestes (27. Mai bis 30. Mai 2026) wird auf Gesuch des Amtes 

der Steiermärkischen Landesregierung, Referat Veterinärdirektion, darauf aufmerksam gemacht, dass 

rituelle Schlachtungen (dh. ohne Betäubung vor dem Blutentzug) nur unter den in § 32 Abs. 5 

Tierschutzgesetz genannten Bedingungen (dh. nur in zugelassenen Betrieben, Tötung nur durch 

nachweislich geeignete Personen unter Aufsicht einer amtlichen Tierärztin/Tierarztes) vorgenommen 

werden dürfen. 

 

Derzeit besitzt in der Steiermark nur der Geflügelschlachtbetrieb Tschiltsch eine Bewilligung zur 

Durchführung derartiger Schlachtungen. Daher sind rituelle Schlachtungen in allen anderen 

zugelassenen Schlachtbetrieben sowie im Zuge der Schlachtung durch Privatpersonen für den 

eigenen häuslichen Bedarf außerhalb von Schlachtbetrieben (Hausschlachtung) verboten und werden 

geahndet. 

 

Nach einem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark vom 17. Juli 2018 ist es auch 

unzulässig, Privatpersonen Räumlichkeiten/Flächen zur Durchführung ritueller Schlachtungen 

zur Verfügung zu stellen. § 7 VStG führt dazu aus, dass der auf diese Übertretung gesetzten Strafe 

auch unterliegt, wer vorsätzlich einem Anderen die Begehung einer Verwaltungsübertretung erleichtert 

bzw. ermöglicht. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Der Bezirkshauptmann i.V. 

 

Mag. Silke Romirer 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

Ergeht an: 
1. Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag, Amtstafel, Dr.-Theodor-Körner-Straße 34, 8600 

Bruck an der Mur 

2. Anna Markovic, Dr.-Theodor-Körner-Straße 34/II/210, 8600 Bruck an der Mur, per E-Mail 

3. Manuel Augustin, Dr.-Theodor-Körner-Straße 34/II/117, 8600 Bruck an der Mur, per E-Mail 
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